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Nr. 05/1           28.01.2014 
Nr. 1 
Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters am  
Sonntag, 16. März 2014 
Für die Wahl des Ersten Bürgermeisters wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 23.01.2014, 18 Uhr einge-
reicht: 

01 Christlich-Soziale Union (CSU), Mayer Andreas, Verkaufsleiter Industrie,  
Heideweg 9, 86663 Asbach-Bäumenheim, Gemeinderatsmitglied 

02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Paninka Martin, Dipl. Betriebswirt,  
Gartenstraße 37, 86663 Asbach-Bäumenheim 

05 Parteifreie Wählergruppe – Freie Wähler Asbach-Bäumenheim (PWG), Neubauer Roland, 
 Kfm. Angestellter, Am Meypark 17, 86663 Asbach-Bäumenheim 
08 Bürger für Bürger (BfB), Hippe Nico, Gebietsverkaufsleiter und Fraktalleiter, Zugspitzstraße 1, 

86663 Asbach-Bäumenheim, Gemeinderatsmitglied 
 
Wölker, Gemeindewahlleiter 

 
Nr. 2 
Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats am 
Sonntag, 16. März 2014 
Für die Wahl des Gemeinderats wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 23.01.2014, 18 Uhr eingereicht: 

01 Christlich-Soziale Union (CSU) 
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
05 Parteifreie Wählergruppe – Freie Wähler Asbach-Bäumenheim (PWG) 
06 Die Linke (Die Linke) 
07 Junge Liste (Junge Liste) 
08 Bürger für Bürger (BfB) 
 
Wölker, Gemeindewahlleiter 
 

Nr. 3 
Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Beschlussfassung über die eingereichten 
Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters und des Gemeinderats am Sonntag, 
16. März 2014 
Die Sitzung des Wahlausschusses findet statt am Dienstag, 04. Februar 2014 um 16.00 Uhr im Rathaus As-
bach-Bäumenheim, Sitzungszimmer, EG, Rathausplatz 1, 86663 Asbach-Bäumenheim.  
Der Wahlausschuss beschließt in der Sitzung über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge und über 
die Zulässigkeit von Listenverbindungen (Art. 32 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes –
GLKrWG-). 

 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). 
In diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, so-
bald  die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht. 

 
Wölker, Gemeindewahlleiter 

 


